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§ 27 UWG
 UWG - Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Es ist untersagt, in einem Geschäftsbetrieb Verträge nach dem sogenannten Schneeballsystem abzuschließen.

2. (2)Unter dieser Bezeichnung sind Vereinbarungen zu verstehen, durch die einem Kunden gegen ein unbedingt zu

leistendes Entgelt die Lieferung einer Ware oder die Verrichtung einer Leistung unter der Bedingung zugesichert

wird, daß der Kunde mittels der ihm übergebenen Anweisungen oder Scheine dem Unternehmen des

Zusichernden oder eines anderen weitere Abnehmer zuführt, die mit diesem Unternehmen in ein gleiches

Vertragsverhältnis treten.

3. (3)Verträge dieser Art, die zwischen dem Geschäftsmann und dem Kunden oder zwischen diesem und einem

Dritten geschlossen werden, sind nichtig.

4. (4)Das vom Kunden Geleistete kann gegen Verzicht auf die Lieferung der Ware oder auf die Verrichtung der

Leistung oder gegen Rückstellung der schon empfangenen Ware zurückgefordert werden.

5. (5)Z 14 des Anhangs bleibt davon unberührt.
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